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Ausfüllanleitung für das Carnet A.T.A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bitte informieren Sie sich bei der Industrie- und Handelskammer 
Fulda über die aktuellen Länderbestimmungen zum 
Carnet A.T.A. 



2 
 

Die Vorderseite des Antrages für die Ausstellung eines Carnet A.T.A. kann auf 
weißem Papier gedruckt werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Von natürlicher 

Person auszufüllen. 
Von Firma 

auszufüllen. 

Der Antrag wird vom Carnet-Inhaber (bei einer 
Firma vom Geschäftsführer oder Prokuristen) oder 
von einer durch ihn zur Unterschrift 
bevollmächtigten Person unterschrieben. 
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Jedes Carnet A.T.A. enthält ein grünes Deckblatt sowie Stamm- und 
Reiseblätter in unterschiedlichen Farben 
 
 
 
 
 

        Das Deckblatt. 
 
 
 
 
 

        Gelbes Stammblatt und 
        Reiseblätter für die Ausfuhr 
        Aus dem Zollgebiet und die  

Wiedereinfuhr in das 
Zollgebiet der EU. 

 
 
 

        Weißes Stammblatt und 
        Reiseblätter für die Ein- und 

Wiederausfuhr zur vorüber-
gehenden Verwendung im 
Drittland. 

 
 
 
 

Für den Transit (die 
durchfuhr) durch ein Land auf 
dem Weg zum Ziel-Drittland. 
Auch auf dem Weg von der 
Grenze zum zuständigen 
Zollamt vor Ort (z. B. bei 
Messen). 
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Bitte vor dem Einreichen des Carrnet A.T.A. bei  
der IHK Fulda ausfüllen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

     A 
Die Felder    B 

     C 
 

Auf dem Deckblatt sowie auf 
allen Reiseblättern 
ausfüllen. 

Feld J wird vom Carnet-Inhaber (bei einer Firma 
vom Geschäftsführer oder Prokuristen) oder von 
einer durch ihn zur Unterschrift bevollmächtigten 
Person unterschrieben. 
 

Hinterlegung einer Generalvollmacht bei der IHK Fulda möglich. 
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In Feld A wird der Firmenname (gemäß 
Handelsregisterauszug) eingetragen. 
Die IHKs stellen Carnets für die 
Antragsteller aus, die ihren Wohnsitz 
(bei Kleingewerbetreibenden, 
Freiberuflern) oder Firmensitz im 
örtlichen Zuständigkeitsbereich der 
jeweiligen IHK haben. 

 
 
 
 
 
 

In Feld B wird der Name derjenigen 
Person oder Spedition eintragen, die 
das Carnet und die Waren dem Zoll 
vorführt. Für den Fall, dass die 
Person/Firma noch nicht bekannt ist, 
bitte "gemäß besonderer Vollmacht 
(as power of attorney)" einsetzen und 
demjenigen, der mit dem 
Carnet reist, eine entsprechende 
Vollmacht mitgeben. 

 
 
 
 
 
 

In Feld C ist die beabsichtigte 
Verwendung des Carnets einzutragen: 
Messen und Ausstellungen (fairs and 
exhibitions), 
Warenmuster (commercial samples) 
oder Berufsausrüstung (professional 
equipment) 
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Feld J wird vom Carnet-Inhaber (bei einer Firma vom Geschäftsführer  
oder Prokuristen) oder von einer durch ihn zur Unterschrift bevollmächtigten  
Person unterschrieben. 
 
Hinterlegung einer Generalvollmacht bei der IHK Fulda möglich. 
 
 
 
Wichtig! 

Die Reiseblätter                                sind vom Reisenden (Carnet-Inhaber 

oder seinem Vertreter) erst beim jeweiligen Grenzübertritt zu unterschrieben, 
nachdem die Felder D, E und F bei der Zollstelle ausgefüllt wurde. 
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Die Rückseite des Deckblatts und 
aller Reiseblätter enthält die  
„Allgemeine Liste“. 
 
 
 

 
 
 
 

• Die „Allgemeine Liste“ mit den Warenbeschreibungen auf der 
Rückseite des Carnet-Deckblattes sowie allen Rückseiten der 
Einlageblätter und der Antragsrückseite müssen identisch sein. 

• Der Warenwert (Zeitwert ohne Umsatzsteuer) ist in Euro 
anzugeben. 

• Bitte den nicht benötigten Platz entwerten (Buchhalternase). 

• Reicht die jeweilige Rückseite für die Warenliste nicht aus, sieht das 
Carnet-Abkommen Zusatzblätter, jeweils in der entsprechenden 
Farbe, vor. 

• Die Verwendung von kommerziellen Listen (Anhängeblättern) 
wurde im internationalen Abkommen nicht vereinbart. Somit ist die 
Anerkennung eine Ermessensentscheidung der ausländischen 
Zollverwaltung. 
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Spalte1      Spalte 2 
Die in der allgemeinen Liste   Die Waren mit der handels- 
aufgeführten Waren     üblichen Bezeichnung  
wurden mit einer fortlaufenden  (Seriennummern, firmeneigene 
Nummer versehen.    Inventurnummern) eintragen. 
       Waren gleicher Art können 
       Zusammengefasst werden. 
 
 
 

 
 
 
 

Spalte 3      Spalte 4 
Die Stückzahl eintragen.    Warengewicht angeben. 
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Spalte 5      Spalte 6 
Warenwert (Zeitwert ohne   Ursprungsland ergänzen. 
Umsatzsteuer) in Euro angeben. 
 
 

 
 
 
 

In der Abschlusszeile der „Allgemeinen Liste“ sind die Gesamtsummen der 
jeweiligen Spalte 3 (Stückzahl), Spalte 4 (Gewicht) und der Spalte 5 
(Warenwert) in Zahlen und Worten einzutragen. 
 
 
Wichtig! 
Änderungen im ausgestellten Carnet A.T.A. können nur von der zuständigen 
IHK vorgenommen werden. 
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Mit den gelben Reiseblättern wird die Aus- und Wiedereinfuhr von Waren aus 
der und in die EU bestätigt. 
Die beiden Reiseblätter unterscheiden sich durch den jeweiligen Eindruck oben 
links. 
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Die Felder 
 

D 
E 
F 
 
auf allen Reiseblättern 
 
 

 
 
sind erst bei Vorlage 
des Carnet A.T.A. bei 
der jeweiligen 
Zollstelle auszufüllen 
und zu 
unterschreiben. 
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Die weißen Reiseblätter werden im Zielland für die vorübergehende Ein- und 
Wiederausfuhr von Waren verwendet. 
Die beiden Reiseblätter unterscheiden sich ebenfalls durch den jeweiligen 
Eindruck oben links. 
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Alle blauen Reiseblätter Transit (Versand) für die Eröffnung und Erledigung des 
Transitverfahrens sind gleich. 
Ein Transit besteht aus vier Reiseblättern (zwei Paaren) und einem 
Stammabschnitt. 
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Auf dem Stammabschnitten bestätigt die jeweils abfertigende Zollstelle die 
Entnahme und Abfertigung des jeweiligen Reiseblattes. 
 
 

 
 


